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LIEBE LESER
das Vernehmlassungsverfahren zu einem Verfassungsartikel über Radio und Fernsehen

ist abgeschlossen. Parteien und zahlreiche Institutionen des öffentlichen und
kulturellen Lebens haben ihre Stellungnahme beim Verkehrs- und
Energiewirtschaftsdepartement eingereicht, unter ihnen auch die Schweizerische Bischofskonferenz,

der Schweizerische Evangelische Kirchenbund und die Christkatholische
Kirche der Schweiz mit einem gemeinsamen Papier. Wie die meisten Parteien und
Institutionen haben sie sich für die Variante II entschieden, die nicht nur die Kompetenzen

regelt, sondern Richtlinien zur Handhabung der elektronischen Medien in die
Verfassung aufnimmt. Neben dem eigentlichen Kompetenzartikel —«Die Gesetzgebung

über Radio und Fernsehen sowie über andere Formen der öffentlichen Verbreitung

von Darbietungen und Informationen, die fernmeldetechnisch übermittelt werden,

ist Sache des Bundes» — enthält Variante II noch folgende zwei Absätze: «Die
Gesetzgebung achtet darauf, dass insbesondere Radio und Fernsehen zur selbständigen

Meinungsbildung der Zuhörer und Zuschauer in den Fragen des Zusammenlebens,

zu ihrer kulturellen Entfaltung und zu ihrer Unterhaltung beitragen. Dabei sind
die Leistungen und Eigenheiten der verschiedenen Medien zu berücksichtigen.»
Und: «Im Rahmen von Absatz 2 sind die Unabhängigkeit der Veranstalter und das
freiheitliche Gestalten der Programme gewährleistet.»
Im Gegensatz zu den meisten Parteien und Institutionen halten sich die
Abänderungsvorschläge für die Variante II im kirchlichen Papier im Rahmen. Die Formulierung

«zu ihrer kulturellen Entfaltung» erscheint den Verfassern der Vernehmlassung
für die Kirchen zu knapp. Lieber sähen sie eine erweiterte Formulierung «zu ihrer
kulturellen, ethischen und religiösen Entfaltung, die ihrer Ansicht nach allerdings
auch in der Gesetzgebung zum Verfassungsartikel stehen könnte. Der Anspruch der
Kirchen, dass ihre Anliegen in den Programmen von Radio und Fernsehen weiterhin
verbreitet werden, ist verständlich und legitim. Verständlich und legitim sind aber
auch die unzähligen Abänderungswünsche der andern zur Vernehmlassung eingeladenen

Gruppierungen. Berücksichtigt der Bundesrat nur einen Teil davon, wird der
Verfassungsartikel derart kompliziert und überladen, dass ihm bei der Volksabstimmung

dasselbe wie seinem Vorgänger beschieden sein wird : die Ablehnung.
Mehr Chancen geben die Freisinnig-demokratische Partei und die Schweizerische
Volkspartei einem reinen Kompetenzartikel, der alles weitere der Gesetzgebung
überlässt. Auch die Vereinigung Schweizerischer Filmkritiker haben diesem als
Variante I bezeichneten Vorschlag zugestimmt, allerdings mit der Forderung, dass bei
der Abstimmung bereits der Entwurf zur Gesetzgebung vorliegt. Nur so erhält der
Stimmbürger Einblick in die Ausrichtung einer zukünftigen schweizerischen
Medienpolitik, nur so braucht er die Katze nicht im Sack zu kaufen. Gewiss, ein solches
Vorgehen wäre ungewöhnlich, und wohl deshalb lehnen es die meisten Politiker als
unrealisierbar ab. Gründe, die wirklich dagegen sprechen, habe ich bis heute
allerdings nicht gehört. Möglicherweise erweist sich der Vorschlag der Filmkritiker als der
einzige Weg, den dringend benötigten Verfassungsartikel für Radio und Fernsehen
in der Abstimmung überhaupt durchzubringen. Zumindest eine Prüfung ist die
unkonventionelle, aber einleuchtende Idee der Filmkritiker jedenfalls wert.

Mit freundlichen Grüssen
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